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Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen der Behörden (TÖB) aus der frühzeitigen Beteiligung 
 

Nr. Behörde / Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
Beschluss-
vorschlag 

1. Bezirksregierung Arnsberg - Schreiben vom 09.09.2024 

1.1 Aus bergbehördlicher Sicht werden zum Vorhaben folgende Hinweise 
und Anregungen gegeben: 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
(Planbereich) liegt über dem auf Steinkohle und Eisenerz verliehenen 
Bergwerksfeld „Vereinigte Centrum und lchenberg, Aue und 
Probstei“, über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Glückauf“ und über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Zukunft“. Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin der verliehenen 
Bergwerksfelder „Vereinigte Centrum und lchenberg, Aue und 
Probstei“ und „Glückauf“ ist die EBV GmbH (Myhler Straße 83 in 
41836 Hückelhoven). 
Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin des verliehenen Bergwerksfel-
des „Zukunft“ ist die RWE Power AG (RWE-Platz 2 in 45141 Essen). 
Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den bei-
den o.g. Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen 
nicht bereits erfolgt ist, wird empfohlen, diesen in Bezug auf mögli-
che zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwir-
kungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorlie-
genden weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fra-
gestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicher-
weise liegen den Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentü-
merinnen auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Be-
reich vor, der nicht bekannt ist. Insbesondere sollte diesen dabei auch 
Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- 
oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu 
äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwi-
schen Grundeigentümer*in / Vorhabensträger*in und in diesem Fal-

 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.11 „Bergbau“ ein Hinweis be-
züglich der verliehenen Bergwerksfelder aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Rechtsnachfolger wurden am Verfahren gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. Zur Stellungnahme der EBV GmbH s. Punkt 
12. Die RWE Power AG hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 

 
 
 
Die Stellung-
nahmen wer-
den berück-
sichtigt. 
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len den beiden o.g. Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigen-
tümerinnen zu regeln. 

1.2 Es wird darauf hingewiesen, dass in den derzeitig vorliegenden Un-
terlagen im Planbereich kein heute noch einwirkungsrelevanter Ab-
bau von Mineralien urkundlich dokumentiert ist. 

Da aufgrund der fehlenden Beurkundung eines einwirkungsrele-
vanten Abbaus nicht mit Einwirkungen zu rechnen ist, wird im Hin-
weis auf die Angabe der Rechtsnachfolger verzichtet. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

1.3 Der Planbereich ist nach den vorliegenden Unterlagen (Differenzen-
pläne Stand 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkun-
gen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides Az.: 
61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braun-
kohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. 
Demnach liegt der Planbereich im Grenzbereich vorhandener Auswir-
kungen von Sümpfungsmaßnahmen. Es wurden folgende Grundwas-
serleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: 
Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 
Kölner Scholle. 
 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fort-
schreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen län-
geren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung 
der Grundwasserstände im Planbereich in den nächsten Jahren ist 
nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach 
Beendigung der bergbauliehen Sümpfungsmaßnahmen ein Grund-
wasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohleta-
gebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind 
hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei 
bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesober-
fläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie 
die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und 
zukünftigen Bauvorhaben Berücksichtigung finden. 
 
Es wird empfohlen, hierzu eine Anfrage an die o.g. RWE Power AG so-
wie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband (Am Erftver-
band 6 in 50126 Bergheim) zu stellen. 

In den Bebauungsplan wird unter IV.6 „Grundwasserverhältnisse“ 
ein Hinweis bezüglich der Sümpfungsmaßnahmen und des mögli-
chen Grundwasserwiederanstiegs aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RWE Power AG sowie der Erftverband wurden am Verfahren betei-
ligt. Die RWE Power AG hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
keine Stellungnahme abgegeben. Zu den Anregungen des Erftver-
bandes siehe Punkt 5.  

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  
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1.4 Es wird mitgeteilt, dass der Planbereich über den Erlaubnisfeldern 
„Weisweiler“‘ und „Aachen-Weisweiler“' liegt. 
Inhaberin der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Weisweiler“ ist die 
RWE Power AG. Inhaberin der Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwe-
cken „Aachen-Weisweiler“ ist die Fraunhofer Zentrale in München. 
Die erteilten Erlaubnisse gewähren das befristete Recht zur Aufsu-
chung des Bodenschatzes „Erdwärme" innerhalb der festgelegten 
Feldesgrenzen. 
Unter dem „Aufsuchen" versteht man Tätigkeiten zur Feststellung 
(Untersuchung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung eines Bo-
denschatzes. 
Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkur-
renzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher 
Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter 
Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. 
Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch neben ei-
ner auf denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu gewerblichen 
Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei 
konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, sodass 
Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Er-
laubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungs-
maßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den 
Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ 
und „Wie" regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. be-
troffenen Privaten, Kommunen und Behörden. 
Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen 
Belange- insbesondere auch die des Gewässerschutzes- geprüft, 
gegebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisver-
fahren. 

In den Bebauungsplan wird unter IV. 12 „Erlaubnisfelder“ ein Hin-
weis bezüglich der Erlaubnisfelder aufgenommen.  

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Schreiben vom 16.07.2024 

 Gegen das Vorhaben hat die Bundeswehr folgende Bedenken, Ein-
wände bzw. Anmerkungen: 
 
 
 

In den Bebauungsplan wird unter IV. 19 „Unterirdische Leitungen“ 
ein Hinweis bezüglich der Leitung aufgenommen. Die genannte 
Kraftstofffernleitung sowie der notwendige Schutzstreifen werden 
nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.   

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
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Die beabsichtigten Maßnahmen befinden sich 
- im Bereich der aktiven Pipeline Würselen-Altenrath 
- im Zuständigkeitsbereich des Flugplatzes Geilenkirchen 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet im Bereich ei-
ner militärischen Flugzone befindet. Hier ist mit Lärm- /und Ab-
gasimmissionen zu rechnen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
spätere Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt 
werden können. 
 
Es kann im Genehmigungsverfahren, aufgrund der Lage innerhalb 
des Interessengebietes, zu Bauhöhenbeschränkungen, Verschie-
bungen oder Ablehnungen kommen.  

In den Bebauungsplan wird unter IV. 18 „Militärischer Zuständig-
keitsbereich“ ein Hinweis auf mögliche Lärm- und Abgasemissionen 
durch den militärischen Flugbetrieb aufgenommen. Des Weiteren 
wird darauf hingewiesen, dass spätere Ersatzansprüche gegen die 
Bundeswehr nicht anerkannt werden.  
 
 
 
 
 
Aufgrund der geringen maximalen Gebäudehöhen ist davon auszu-
gehen, dass im Rahmen der Genehmigungsverfahren keine Bauhö-
henbeschränkungen ausgesprochen werden.  

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  

3. Bundesnetzagentur, Richtfunk - Schreiben vom 23.08.2024 

 Es wurde eine Überprüfung des Plangebiets auf Beeinträchtigungen 
von funktechnischen Einrichtungen wie Richtfunkstrecken, Radaren, 
radioastronomischen Einrichtungen sowie Funkmessstellen der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) durchgeführt. Durch rechtzeitige Einbezie-
hung der Betreiber in die weitere Planung sollen Störungen vermie-
den werden. 
 
Folgende Betreiber sind im Plangebiet aktiv: 
BETREIBER RICHTFUNK: 
Plusnet GmbH 
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
Vodafone GmbH 
 
BETRElBER RADARE: 
Es sind keine Radare betroffen. 
 
BETREIBER RADIOASTRONOMIE: 
Es sind keine Radioastronomie Stationen betroffen. 
 
FUNKMESSSTATIONEN DER BNETZA: 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 

Im Bereich des Plangebietes sind drei Richtfunkbetreiber aktiv. Im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hat die Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG keine Stellungnahme abgegeben. Gemäß der Stel-
lungnahme der Plusnet GmbH (unter 20.) befindet sich keine Richt-
funkstrecke des Betreibers innerhalb des Plangebietes. Gemäß der 
Stellungnahme der Vodafone West GmbH (unter 21.) befindet sich 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes außerhalb des Versor-
gungsgebietes der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.  
Bezüglich Radar, Radioastronomie und Funkmessstationen sind 
keine Betreiber betroffen.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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4. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland - Schreiben vom 13.09.2024 

4.1 Die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes ist für 
den Betrieb und die Unterhaltung der nördlich des Plangebietes in ei-
ner Entfernung von ca. 40 m verlaufenden A4, Abschnitt 5,1 zustän-
dig. 
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben dürfen durch die künftig ge-
planten Entwicklungen im Stadtgebiet keine Verschlechterungen der 
Leistungsfähigkeit oder der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs im 
umliegenden klassifizierten Straßennetz ausgelöst werden. Die ver-
kehrliche Erschließung ist durch nachgeordnete Verfahren zu si-
chern. Seitens der Straßenbauverwaltung wird darauf hingewiesen, 
dass eine leistungsfähige und sichere Anbindung an das übergeord-
nete Verkehrsnetz bei Realisierung des o.a. Vorhabens in jedem Fall 
sicherzustellen ist. 

 
 
 
 
 
Zur Überprüfung des bestehenden Straßennetzes und der Auswir-
kungen durch die zukünftige bauliche Nutzung wurde ein Verkehrs-
gutachten beauftragt. Das Verkehrsgutachten wurde für den Be-
bauungsplan 14 - Jülicher Straße / Friedensstraße - erstellt, be-
rücksichtigt aber auch die Verkehre einer möglichen Erweiterung 
Richtung Osten.  
Für die maßgeblichen Knotenpunkte im Verlauf der Jülicher Straße 
sind laut Gutachten gute bis ausreichende Verkehrsqualitäten zu 
erwarten (Quelle: Verkehrsuntersuchung, IVV, Aachen, 29.11.2024).  
 

 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  

4.2 Es erfolgt der Hinweis, dass gegenüber der Straßenbauverwaltung 
weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven 
und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende 
Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht wer-
den können. 

Zur Gewährleistung eines hinreichenden Lärmschutzes wurde im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Lärmgutachten erstellt. 
(Ingenieurbüro accon, Köln, März 2026) 
Die sich daraus ergebenden Maßnahmen werden als Festsetzungen 
in den Bebauungsplan übernommen. Aufgrund der heranrückenden 
Wohnbebauung ergeben sich aus der vorliegenden Planung keine 
Ansprüche auf aktiven oder passiven Schallschutz und nicht auf 
Maßnahmen bezüglich der Schadstoffausbreitung gegenüber der 
Straßenbauverwaltung.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.   

4.3 Es ist zudem zu beachten, dass durch die Festsetzung planexterner 
Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von Einrichtungen der Auto-
bahn GmbH nicht auszuschließen ist. Zu gegebener Zeit wird daher 
um Mitteilung der planexternen Flächen gebeten. 

Der externe Ausgleich wird im Rahmen des Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrags bilanziert. Nach Umsetzung des Bebauungs-
planes verbleibt ein Defizit von 35.176 Biotopwertpunkten auf 
Grundlage der Methode Ludwig. Die erforderlichen externen Aus-
gleichsmaßnahmen für die Fläche für den Gemeinbedarf sind über 
das Ökokonto der Stadt Eschweiler auszugleichen. Die erforderli-
chen externen Ausgleichsmaßnahmen für den Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes werden vertraglich vereinbart. 

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
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4.4 Weiterhin sind die Bestimmungen des Fernstraßengesetzes (FStrG) 
zu beachten. Die Darstellung der 40 m Anbauverbotszone und der 
Anbaubeschränkungszone gemäß§ 9 FStrG an der BAB A 4 sind in der 
Planzeichnung gemäß § 5 Absatz 4 Baugesetzbuch noch darzustel-
len. ln der Legende ist zur Klarstellung der entsprechende Paragraf 
zu den beiden benannten Zonen zu benennen (Anbauverbotszone § 
9 Absatz 1 FStrG und Anbaubeschränkungszone § 9 Absatz 2 FStrG). 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der 40 m Anbauverbots-
zone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG. Die 100 m Anbaubeschränkungszone 
(§ 9 Abs. 2 FStrG) an der BAB A 4 wird nachrichtlich in die Planzeich-
nung übernommen. 
In dem Hinweis unter IV.17 „Anbaubeschränkungszone“ wird auf die 
Genehmigungs- und Zustimmungspflicht durch die Autobahn 
GmbH des Bundes verwiesen. Der entsprechende Paragraf wird in 
der Legende ergänzt.   

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

4.5 Folgende Inhalte sind als textliche Festsetzungen in der Planzeich-
nung zur Konkretisierung aufzunehmen: 
 
Anbaurechtliche Belange § 9 FStrG: 
1. Längs der Autobahn dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfer-
nung bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren befestigten Rand der 
Fahrbahn, nicht errichtet werden, § 9 Abs. 1 FStrG. Dies gilt auch ent-
sprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Um-
fangs. 
 
2. Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen bauliche Anlagen der Zustim-
mung des Fernstraßen-Bundesamtes, wenn sie längs der Bundesau-
tobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter und längs der Bundes-
straßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstü-
cke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemes-
sen vom äußeren befestigten Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich 
geändert oder anders genutzt werden. 
 
3. Konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfahrensfreie Vorha-
ben) im Bereich der Anbauverbots- und Beschränkungszonen bedür-
fen der Beteiligung/Genehmigung/Zustimmung des Fernstraßen-
bundesamtes. 

 
 
 
 
Verweis auf Stellungnahme unter Punkt 4.4.  
 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.17 „Anbaubeschränkungszone“ 
ein entsprechender Hinweis bezüglich der Genehmigungs- und Zu-
stimmungspflicht gemäß § 9 Abs. 2 FStrG aufgenommen.  

 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

5. Erftverband - Schreiben vom 24.07.2024 

 Leitungen, Messstellen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit 
durch die Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken. 

Es wurden keine Bedenken geäußert. Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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6. Geologischer Dienst NRW – Schreiben vom 08.08.2024 

6.1 Zum Bebauungsplanverfahren werden im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung folgende Informationen und Hinweise gegeben: 
 
Erdbebengefährdung 
 
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die 
bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Tech-
nischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 
"Bauten in deutschen Erdbebengebieten" zu berücksichtigen ist. 
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung 
zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, 
die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-
grundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350 000, Bundes-
land Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt 
werden. ln den Technischen Baubestimmungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage 
explizit hingewiesen. 
 
• Das hier relevante Planungsgebiet liegt in der Stadt Eschweiler, Ge-
markung Eschweiler und ist der Erdbebenzone 3 sowie der geologi-
schen Untergrundklasse T zuzuordnen. 
 
Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind 
als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbeson-
dere DIN EN 1998, Teil4 "Silos, Tankbauwerke, und Rohrleitungen", 
Teil 5 "Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte" und 
Teil 6 "Türme, Masten und Schornsteine". 
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückge-
zogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN.1998) 
ersetzt und stellt den Stand der Technik dar. Dieses Regelwerk ist je-
doch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Wenn eine Bemessung 
nach Stand der Technik erfolgen soll, so ist DIN EN 1998 heranzuzie-
hen. 
Hierbei ist zu beachten, dass sich die dann anzuwendende Unter-
grundklasse von der Untergrundklasse nach DIN4149 unterscheiden 

 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.4 „Erdbebenzone“ ein Hinweis 
auf die Erdbebenzone aufgenommen.  

 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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kann. 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke 
gemäß DIN 4149:2P05 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile 
von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbei-
werte wird ausdrücklich hingewiesen. 
Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die 
Hinweise zur Berücksichtigung der Erdbebengefährdung der jeweils 
gültigen Regelwerke beachtet werden. 
Hier wird oft auf die Einstufung nach DIN 4149:2005 zurückgegriffen. 

6.2 Baugrund 
 
Der Untergrund im Plangebiet besteht aus mehreren Metern mächti-
gem Löss/Lösslehm (Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig) 
über Sanden und Kiesen der Älteren Hauptterrasse (Pleistozän, Quar-
tär). 
 
Am nordöstlichen Rand und durch den südwestlichen Teil des Plan-
gebietes verläuft in Nordwest/Südost- Richtung eine tektonische 
Störung. Diese Störungen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
des Geologischen Dienstes NRW nicht seismisch aktiv. 
 
 
Das Plangebiet befindet sich im durch Sümpfungsmaßnahmen des 
Braunkohlebergbaus beeinflussten Bereich. Hierdurch kann es zu 
Bodenbewegungen kommen, in Bereichen mit inhomogenem Unter-
grund möglicherweise auch zu ungleichmäßigen Bewegungen. 
 
Zur Klärung der genauen Lage der oben genannten Störungen und zu 
den Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahmen auf die Tagesoberflä-
che wird empfohlen, eine Anfrage bei der RWE Power AG zu stellen. 

 
 
Der Bodenaufbau wird innerhalb der Begründung zum Bebauungs-
plan unter 7.4 „Bodenschutz“ beschrieben.  
 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.5 „Tektonische Störung“ ein 
Hinweis auf die tektonische Störung aufgenommen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Störung nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht seismisch aktiv ist.  
 
 
Der Hinweis bezüglich möglicher Bodenbewegungen ausgelöst 
durch den Grundwasserwiederanstieg werden in den Bebauungs-
plan unter IV.6 „Grundwasserverhältnisse“ aufgenommen. 
 
 
Die RWE Power AG wurde bereits am Verfahren beteiligt, hat aber 
im Rahmen der Beteiligung gem. §4 Abs. 1 BauGB keine Stellung-
nahme abgegeben. Im Rahmen der Offenlage erfolgt eine erneute 
Beteiligung.  

 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  

6.3 Schutzgut Boden 
 
Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung (Umweltbericht) für das Schutzgut Boden, zur Verwendung von 
Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der schutzwürdigen Bö-
den: 
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Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden 
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rah-
men der Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes die betroffe-
nen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu be-
nennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Bo-
den zu bewerten. 
 
 
 
 
Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der 
schutzwürdigen Böden auf GEOportal.NRW abgerufen werden: Kom-
pensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden 
sind folgender Veröffentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 
 
• Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die 
Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. 
 
Verwendung von Mutterboden 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung 
oder Änderung von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) 
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. 
Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung 
zu lagern und später wieder einzubauen. 

 
 
Innerhalb der Begründung zum Bebauungsplan 14 wird das Schutz-
gut Boden unter 7.4 „Bodenschutz“ und die Schutzwürdigkeit ge-
mäß der „Karte der schutzwürdigen Böden“ des Geologischen 
Dienstes beschrieben und im Rahmen des Umweltberichtes (Teil B) 
unter 2 „Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltaus-
wirkungen“ behandelt. Der Umweltbericht wird im Rahmen der Of-
fenlage vorgelegt.  
 
 
Aufgrund der Bodenbelastungen und der hochgradigen bestehen-
den Versiegelung wird keine Kompensation für den Verlust an 
schutzwürdigen Böden ermittelt.  
 
 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.9 „Mutterboden“ ein entspre-
chender Hinweis zu § 202 BauGB aufgenommen.  

 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 

7. StädteRegion Aachen – Schreiben vom 12.09.2024 

7.1 Die Städte Region Aachen nimmt zur vorgelegten Bauleitplanung wie 
folgt Stellung: 
 
A 70 – Umweltamt 
 
Allgemeiner Gewässerschutz 
Zu dem Vorhaben kann noch keine Stellungnahme abgegeben wer-
den, weil die dazu notwendigen Unterlagen nicht vorliegen. 
Die Niederschlagswasserentsorgung ist in den vorliegenden Unterla-
gen nicht dargestellt. Für die wasserwirtschaftliche Prüfung ist die 

 
 
 
 
 
 
Das Entwässerungskonzept mit Nachweis über die Niederschlags-
wasserbeseitigung wird im Rahmen der Offenlage vorgelegt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt.  
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Vorlage von detaillierten Unterlagen und Nachweisen erforderlich. 
Hierzu wird auf die Rundverfügung vom 23.08.2021 – Niederschlags-
wasserbeseitigung- verwiesen. Nach Vorlage eines Entwässerungs-
konzeptes mit Nachweis der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt 
eine weitere Stellungnahme. 
 
Für die Entsorgung des anfallenden Schmutz- und/oder Nieder-
schlagswassers in den Schmutz- bzw. Mischwasserkanal ist die Be-
zirksregierung Köln, Dez. 54, zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
Die Bezirksregierung Köln, Dez. 54 wird im Rahmen der Offenlage 
beteiligt.  

 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

7.2 Immissionsschutz 
Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Stellungnahme 
kann nicht erfolgen, da die Unterlagen unvollständig sind. Es fehlt die 
schalltechnische Untersuchung. 
 
Es wird um Beteiligung im weiteren Verfahren gebeten.  

 
Die schalltechnische Untersuchung wird im Rahmen der Offenlage 
vorgelegt.  
 
Das Umweltamt der StädteRegion Aachen wird im weiteren Verfah-
ren beteiligt.  

 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

7.3 Bodenschutz und Altlasten 
Das Bebauungsplangebiet umfasst eine Fläche, die unter der Num-
mer 5103/0042 als Altstandort "Öl-, Fett-, Schmierfett Herstellung 
Jülicher Straße" im Altlasten-Kataster der StädteRegion Aachen ver-
zeichnet Ist. Auf dem Gelände wurde durch verschiedene Unterneh-
men seit mindestens 1952 mit Mineralöl und mineralölhaltigen Stof-
fen umgegangen. Aufgrund der Vornutzung des Geländes sind lokal 
Bodenkontaminationen mit MKW und CKW vorhanden. Außerdem be-
findet sich eine Grundwasserkontamination auf dem Gelände, zu der 
seit 2012 bis heute ein Monitoring durchgeführt wird. 
Der Rückbau ehemaliger Betriebsanlagen mit verschiedenen Sanie-
rungs- und Sicherungsmaßnahmen wurde bereits hinsichtlich einer 
möglichen Nachnutzung für Gewerbe durchgeführt. Die Lage der im 
Kataster geführten Fläche "5103/0042" ist der Abbildung zu entneh-
men. 
 

 
Das gesamte Plangebiet wird entsprechend des Eintrags in das Alt-
lastenkataster der StädteRegion Aachen unter der Nr. 5103/0042 
als Fläche gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind. Um sicherzustellen, dass Gefähr-
dungen über den Wirkungspfad Boden-Mensch und den Wirkungs-
pfad Bodenluft-Mensch ausgeschlossen sind wurden die nachfol-
genden Untersuchungen und Stellungnahmen erarbeitet:  
 

- Bau-Land-Partner, Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes NRW (Februar 2020): 
Standorteinschätzung Eschweiler Jülicher Straße 

- HYDR.O. Geologen und Ingenieure Aachen (Januar 2013): 
Rückbau und Umnutzung des Betriebsgeländes der Fuchs 
Europe Schmierstoff GmbH, Dokumentation 

- HYDR.O. Geologen und Ingenieure Aachen (März 2022): Um-
weltbezogene Verpflichtungen auf dem Gelände der Fuchs 
Schmierstoffe GmbH, Umgang mit Altlasten 

- HYDR.O. Geologen und Ingenieure Aachen (November 
2022): Bodenuntersuchung zur Kostenschätzung für eine 
Sanierung bzw. Entsorgung von Bodenaushub, Betriebsge-
lände der Fuchs Lubricants GmbH Germany 

 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch keine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden, weil die dazu notwendigen Unterlagen 
nicht vorliegen: Zum einen fehlt der Umweltbericht, der im weiteren 
Verfahren erstellt wird. Zum anderen sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. 
 
Es wird auf nachfolgende Punkte bereits hingewiesen: 
 
 
 
 

- HYDR.O. Geologen und Ingenieure Aachen (Januar 2025): 
Übersichtskarte Untergrundverunreinigungen ehem. Fuchs 
und ehem. Valspar 

- HYDR.O. Geologen und Ingenieure Aachen (April 2025): De-
tailuntersuchung Bodenluft im Bereich Eschweiler – Mas-
terplan West (ehem. Fuchs-Gelände) 

 
Aus den vorgenannten Untersuchungen und Stellungnahmen erge-
ben sich folgende Maßnahmen:  
 

- Im Bereich nicht überbauter oder unterbauter Flächen ist 
ein Auftrag von Mutterboden in einer Mächtigkeit von 60cm 
erforderlich. (Festsetzung I.7.1) 

- Bodeneingriffe innerhalb des gesamten Plangebietes sind 
grundsätzlich fachgutachterlich zu begleiten und zu doku-
mentieren. (Hinweis IV.10.2) 

- Das gesamte Plangebiet wird entsprechend des Eintrags in 
das Altlastenkataster der StädteRegion Aachen unter der 
Nr. 5103/0042 als Fläche gekennzeichnet, deren Böden er-
heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 
(Kennzeichnung III.1) 

- Zusätzlich wird im Norden eine Fläche gekennzeichnet, für 
die seitens der StädteRegion umweltbezogene Verpflich-
tungen formuliert wurden. (Kennzeichnung III.2)  

- Für diese Fläche werden die einzuhaltenden Vorgaben auf- 
geführt. (Hinweis IV.10.1)  

 
Die vorgenannten Gutachten und Stellungnahmen und der daraus 
resultierende Umweltbericht werden im Rahmen der Offenlage vor-
gelegt. Bei Berücksichtigung der genannten Festsetzungen und 
Hinweise und bei Umsetzung der daraus resultierenden Maßnah-
men ist davon auszugehen, dass bezüglich Bodenschutz und Alt-
lasten keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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1. Weitere Untersuchungen - Südgelände 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt, erfolgte die 
Sanierung sowie die Sicherung von Kontaminationen auf dem ehe-
maligen Werksgelände in Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung. Da 
es sich bei der nun im südlichen Bereich geplanten Wohnbebauung 
mit Kinderspielflächen um eine sensiblere Nutzungsform handelt, 
sind dort weitere Untersuchungen bzw. eine Neubewertung in Form 
einer Gefährdungsabschätzung erforderlich (Detailuntersuchung 
gem. § 13 Bundesbodenschutzverordnung). Die Gefährdungsab-
schätzung sollte neben Bodenuntersuchungen auch Bodenluftun-
tersuchungen umfassen. Die Gefährdungsabschätzung ist von ei-
ner/einem Sachverständigen für Bodenschutz-Altlasten durchzu-
führen. Der Untersuchungsumfang ist mit dem Umweltamt der Städ-
teRegion Aachen (A 70.4 -Bodenschutz und Altlasten) abzustimmen. 
Die Untersuchungsergebnisse sind in Form eines Gutachtens zu do-
kumentieren (Mitwirkungspflichten gem. § 3 Abs. 1 Landesboden-
schutzgesetz). 
 
2. Flächenversiegelung und weitere Untersuchungen - Nordge-
lände 
Im nördlichen Plangebiet befinden sich Restkontaminationen im Un-
tergrund, die derzeit mit einer temporären Flächenversiegelung ge-
sichert sind. Im Rahmen der weiteren Planungen ist sicherzustellen 
und A70.4 der StädteRegion darzulegen, dass in diesem Bereich dau-
erhaft z.B. durch Überbauung oder wasserundurchlässige Verkehrs-
flächen das Versickern von Wasser unterbunden wird. Wasserdurch-
lässige Grün- oder Freiflächen, sind in diesem Bereich nicht möglich.  
 
Zudem ist durch erneute Untersuchungen festzustellen, ob eine 
Raumluftkontamination durch ausgasende Schadstoffe (CKW) zu be-
sorgen ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Rahmen der „Bodenuntersuchung zur Kostenschätzung für eine 
Sanierung bzw. Entsorgung von Bodenaushub“, HYDR.O., Aachen, 
23.11.2022, wurde eine umfangreiche chemische Untersuchung 
des Bodens im südlichen Teilabschnitt des Plangebietes durchge-
führt.  
Ebenso wurde im Rahmen der „Detailuntersuchung Bodenluft im 
Bereich Eschweiler-Masterplan West“, HYDR.O., Aachen, 
23.04.2025, die Bodenluft auf mögliche Ausgasungen von CKW aus 
der Grundwasserverunreinigung untersucht.  
In die Begründung zum Bebauungsplan werden unter 7.4 „Boden-
schutz“, Unterpunkt „Altlasten“ entsprechende Hinweise auf die 
Altlasten und die Maßnahmen aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die sich im nördlichen Plangebiet befindenden Restkontaminatio-
nen im Untergrund werden in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 3 BauGB als Fläche gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Die seitens der Städte-
Region Aachen formulierten Vorgaben für diese Fläche werden in 
den Hinweis unter IV.10 „Altlasten“ unter 10.1 aufgenommen.  
 
 
Im Rahmen der „Detailuntersuchung Bodenluft im Bereich  
Eschweiler-Masterplan West“, HYDR.O., Aachen, 23.04.2025, wurde 
die Bodenluft auf mögliche Ausgasungen von CKW aus der Grund-
wasserverunreinigung untersucht. Eine Gefährdung über den Wir-
kungspfad Bodenluft-Mensch gemäß BBodSchV wurde aufgrund 
der nachgewiesenen geringen CKW-Gehalte für die geplante Um-
nutzung nicht festgestellt.  
 
 
 

 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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3. Erdarbeiten und Entsorgung 
Aufgrund der möglichen Bodenkontaminationen sind alle Erdarbeiten 
grundsätzlich durch eine/einen Sachverständigen für Bodenschutz-
Altlasten zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
A70.4 Bodenschutz und Altlasten der StädteRegion Aachen zukom-
men zu lassen. Wegen der Restbelastungen können erhöhte Entsor-
gungskosten in Hinblick auf Bodenaushub im Bereich von Funda-
menten oder Tiefgaragen entstehen. 
 
4. Grundwassermonitoring und Grundwassermessstellen 
Das Grundwassermonitoring ist halbjährlich im bisherigen Umfang 
fortzuführen. Jegliche Änderungen sind mit A70.4 Bodenschutz und 
Altlasten der StädteRegion Aachen abzustimmen. 
 
Alle vorhandenen Grundwassermessstellen/Brunnen sind für das 
Grundwassermonitoring und ggf. für eine Grundwasserhaltung erfor-
derlich und insofern zu erhalten. Die Zugänglichkelt der Messstellen 
ist für die regelmäßigen Beprobungen dauerhaft sicherzustellen.  
 
 
Im Plan "Stadt Eschweiler- VBP 14" wurde die Grundwassermess-
stelle GWM 9 nicht eingetragen, hier bitte ich um Ergänzung.  
 
 
Eine Verlegung von Grundwassermessstellen ist nur nach Abstim-
mung und Zustimmung von A70.4 Bodenschutz und Altlasten der 
StädteRegion Aachen möglich. Die dauerhafte Instandhaltung und 
Erhaltung der Grundwassermessstellen / Brunnen muss ebenso ge-
währleistet werden, wie die dauerhafte Zugänglichkeit.  
 
Sollte im Rahmen des Grundwassermonitorings festgestellt werden, 
dass der festgelegte Interventionswert in der Kontrollebene der 
Grundwassermessstellen im Süden überschritten wird, so sind un-
verzüglich Maßnahmen einzuleiten, die eine weitere Ausdehnung der 
Schadstofffahne verhindern, z.B. Betrieb des Haltungsbrunnen (GWM 
4). 
 
 

 
In den Bebauungsplan wird unter IV.10.2 „Altlasten“ ein Hinweis be-
züglich der fachgutachterlichen Begleitung bei Bodeneingriffen 
und auf den erforderlichen Bodenaushub aufgenommen.  
Die Dokumentation ist A 70.4 Bodenschutz und Altlasten der Städ-
teRegion Aachen zukommen zu lassen. 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan wird unter IV.7 „Grundwassermessstellen“ 
ein Hinweis bezüglich der Lage der Grundwassermessstellen auf-
genommen.  
 
Im Hinweis unter IV. 7 „Grundwassermessstellen“ wird auf die zu ge-
währleistende dauerhafte Erhaltung und Zugänglichkeit der Grund-
wassermessstellen hingewiesen. Die Zugänglichkeit der Grundwas-
sermessstellen wird zusätzlich vertraglich geregelt.  
 
 
Die Planzeichnung wird dahingehend ergänzt.  
 
 
 
Der Rückbau oder die Verschiebung der Grundwassermessstellen 
oder des Brunnens sind mit der StädteRegion Aachen und der Stadt 
Eschweiler abzustimmen. Ein entsprechender Hinweis wird in den 
Hinweis unter IV. 7 aufgenommen.  
 
 
In die Begründung zum Bebauungsplan wird unter 7.5 „Wasser“, Un-
terpunkt „Grundwassermessstellen“ der Hinweis bezüglich des In-
terventionswertes von 100 μg/l aufgenommen.  
 
 
 
 
 

 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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5. Grundwasserentnahme 
Wegen der Grundwasserkontamination sind Brunnennutzungen so-
wie Geothermiebohrungen unzulässig. 
 
 
RC-Material 
Auf dem Gelände befindet sich RCL -Material, was z.T. nach altem 
Recht mit wasserrechtlicher Erlaubnis der StädteRegion Aachen ein-
gebaut wurde. Sollte überschüssiges Material vom Gelände abgefah-
ren werden, so ist dies mit A70.4 Bodenschutz und Altlasten der 
StädteRegion Aachen abzustimmen. 

 
In den Bebauungsplan wird unter IV.16 „Thermische Anlagen“ ein 
entsprechender Hinweis bezüglich Geothermieanlagen und Brun-
nennutzungen aufgenommen.  
 
 
In die Begründung zum Bebauungsplan wird unter 7.4 „Boden“, Un-
terpunkt „Altlasten“ ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 

7.4 Natur und Landschaft 
 
Zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 14 „Jülicher Straße/Frie-
densstraße" bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht grund-
sätzlich keine Bedenken. Eine abschließende Stellungnahme kann 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. 
Gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist das Vorhaben 
als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Der Eingriffsverur-
sacher ist verpflichtet, diese Eingriffe durch geeignete Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 
 
Zur Beurteilung der durch die geplanten Baumaßnahmen zu erwar-
tenden Eingriffe in Natur und Landschaft und zur Ermittlung der er-
forderlichen Ausgleichsmaßnahmen ist ein Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan vorzulegen. In diesem Gutachten sind auch die ar-
tenschutzrechtlichen Belange abzuprüfen, um auszuschließen, dass 
das Plangebiet Tierarten einen Lebensraum bietet, die unter den be-
sonderen bzw. strengen Schutz des BNatSchG fallen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags. Der Land-
schaftspflegerische Fachbeitrag wird im Rahmen der Offenlage 
vorgelegt.  
 
Bezüglich des Artenschutzes ist eine Vorprüfung der Stufe I (Vor-
habenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 „Jülicher Straße“, Vorprü-
fung der Artenschutzbelange Stufe I, Büro für Umweltplanung, Dipl. 
Biol. U. Haese, Stolberg, März 2025) sowie eine Artenschutzprüfung 
der Stufe II (Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 „Jülicher 
Straße“, Untersuchung zum Artenschutz Stufe II, Büro für Umwelt-
planung, Dipl. Biol. U. Haese, Stolberg, Oktober 2025) vorgenommen 
worden.  
Gemäß Artenschutzprüfung Stufe II wurden keine der planungsre-
levanten Arten in den maßgeblichen Wertungszeiträumen festge-
stellt. Die Gutachten werden im Rahmen der Offenlage vorgelegt. 

 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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7.5 S 64 – Mobilität und Klimaschutz 
 
Regionalentwicklung 
 
Zum oben genannten Verfahren bestehen von Seiten der Regional-
entwicklung grundsätzlich keine Bedenken. Eine abschließende Stel-
lungnahme kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht erfolgen. 
Mit den nachfolgenden Anregungen und Hinweisen will die Städte-
Region Aachen insbesondere Möglichkeiten zur Optimierung des vor-
liegenden Konzeptes darstellen und zur notwendigen Nachhaltigkeit 
beitragen. 

 
 
 
 
Es wurden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.  

 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

7.6 Klimaschutz  
 
1. Allgemeine Anregung zum Klimaschutz  
S 64 verweist auf die Wichtigkeit der möglichst frühzeitigen Einbe-
ziehung von Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im 
Rahmen der Bauleitplanung. 
Der aufzustellende Bebauungsplan sollte möglichst das Ziel einer kli-
magerechten und somit umweltschonenden Planung gemäß § 1 Abs. 
5 BauGB verfolgen. Daher wird angeregt, dass im Rahmen des Abwä-
gungsprozesses zur Aufstellung dieses Bebauungsplans in der Be-
gründung ein ausführliches Kapitel zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung aufgenommen werden sollte. Insgesamt sollte die Versie-
gelung im Plangebiet möglichst geringgehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
2. Klimarelevante Maßnahmen  
Möglichkeiten zur Brauchwassergewinnung (Grauwassersystem) 
sollten mit beachtet und dargestellt werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
In die Begründung zum Bebauungsplan werden unter 7. „Umwelt-
belange“ die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
aufgenommen. Zudem wird ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB erstellt, in dem die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung auf die umweltrelevanten Schutzgüter somit auch auf das 
Schutzgut „Klima/Luft“ beschrieben und bewertet werden. Dieser 
wird im Rahmen der Offenlage vorgelegt.  
Innerhalb des Plangebietes wird ermöglicht, dass der ruhende Ver-
kehr komplett in Tiefgaragen untergebracht werden kann. Dafür ist 
eine Überschreitung der GRZ im südlich der Planstraße 2 gelegenen 
Allgemeinen Wohngebiet bis zu einem Wert von 0,65 zugelassen. In 
den übrigen Allgemeinen Wohngebieten sowie in den Urbanen Ge-
bieten gelten die maximalen Überschreitungswerte nach § 19 
BauNVO. Voraussetzung ist, dass die Tiefgaragen mit einer Vegeta-
tionsschicht von mindestens 60 cm überdeckt werden. Des Weite-
ren werden Schotter-, Kies-, Kunstrasen oder Steingärten generell 
ausgeschlossen. Mindesten zwei Drittel der Dachflächen sind zu 
begrünen. 
 
 
Innerhalb der Hinweise unter IV erfolgt unter IV.20 „Zisternen und 
Brauchwassernutzung“ der Hinweis, dass das nicht belastete Nie-
derschlagswasser in Zisternen gesammelt und dem Brauchwasser-
kreislauf zugeführt werden kann.  

 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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Auch weitere klimaschutzrelevante Themen wie Vermeidung von 
großen unbeschatteten Platzflächen, Beleuchtung, Sicherung und 
Entwicklung von Kaltluft-Leitbahnen, Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen usw. sollten im Rahmen des Abwägungsprozesses Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im weiteren Planverfahren sollten, unter Berücksichtigung der be-
stehenden Bebauung und sofern keine anderen Belange entgegen-
stehen, Möglichkeiten untersucht werden, die das Niederschlags-
wasser im Plangebiet belassen und Versickerungen ermöglichen 
(Thema Schwammstadt). 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung gilt die Stellungnahme des 
Umweltamtes zum allgemeinen Gewässerschutz. 
 
 
3. Farbgebung  
Für versiegelte Flächen sowie Fassaden und Dachflächen sollten 
helle Materialen verwendet werden. 
Da diese eine höhere Rückstrahlfähigkeit (Albedo-Effekt) besitzen 
wird die Aufheizung dieser Materialien und damit der näheren Umge-
bung reduziert. 
 
 

 
 
 
Zur Durchgrünung des Plangebietes und zum Schutz bestehender 
Bäume und Gehölze werden im Bebauungsplan unter I.6 „Grünord-
nerische Festsetzungen“ sowie unter I.7 „Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
umfangreiche Maßnahmen bezüglich Anpflanzungen, Dachbegrü-
nung und Flächenbegrünungen festgesetzt.  
Für den zentralen Platzbereich ist insgesamt eine allseitige Schat-
tenspendende Randbebauung vorgesehen. Zusätzlich sind insge-
samt 30 Bäume innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
fläche zu pflanzen. Zur Unterstützung der Luftbewegung sind ins-
gesamt gradlinige Straßen geplant.  
Zur Minderung des Energieverbrauchs wird darauf hingewiesen, 
dass die Außenbeleuchtung aus Lampen in LED-Technologie aus-
zuführen ist.  
Von einer Vorgabe zu verwendender Heizungssysteme wird abge-
sehen, da die zukünftige Entwicklung möglicher Alternativen mo-
mentan nicht absehbar ist. Die Überschreitungsmöglichkeit der zu-
lässigen Gebäudehöhen lässt es zu, bspw. Wärmepumpen oder An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf den Flachdächern 
zu platzieren.  
 
Aufgrund möglicher verbliebender Grundwasserkontaminationen 
durch Mineralkohlenwasserstoff (MKW) und Chlorierte Kohlenwas-
serstoffe (CKW) wird von einer direkten Versickerung innerhalb des 
Plangebietes abgesehen (Quellen: Umweltbezogene Verpflichtun-
gen auf dem Gelände der Fuchs Schmierstoffe GmbH, HYDR.O., 
Aachen, 10.03.2022 und Bodenuntersuchung zur Kostenschätzung 
für eine Sanierung bzw. Entsorgung von Bodenaushub, HYDR.O., 
Aachen, 23.11.2022).  
 
 
Im Bebauungsplan wird unter II.3 festgesetzt, dass Fassaden und 
begehbare Oberflächen mit einem Farbton mit einem Hellbezugs-
wert (HBW) von mindestens 50 und einen TSR Wert (Totale solare 
Reflexion) von mindestens 25 herzustellen sind.  

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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4. Straßenbau 
Von dem o. g. Verfahren ist die StädteRegion Aachen als Baulastträ-
ger der an das Plangebiet angrenzenden Kreisstraße 33 - Jülicher 
Straße betroffen. 
Ergänzend zu den Auflagen des Radverkehrsbeauftragten sind fol-
gende Anmerkungen zu beachten: 
 
Die für die Anbindung des Plangebietes geplanten Anschlusspunkte 
sind hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Entspre-
chende Gutachten sind der StädteRegion Aachen (S64) zur Prüfung 
vorzulegen.  
Sowohl die Kosten für die Anbindung an die Kreisstraße als auch ggf. 
erforderliche Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit sind durch den Vorhabenträger zu tragen. Hier sei auf 
die entsprechenden Bestimmungen des Straßen- und Wegegesetzes 
NRW (StrWG NRW) verwiesen. 
 
5. Radverkehr  
An der K 33 Jülicher Straße verläuft auf der Seite des geplanten Bau-
gebiets ein straßenbegleitender Radweg. Zur Vermeidung von Unfäl-
len ist es wichtig, die Sichtbeziehungen für aus- und einfahrende 
Kfz- Fahrende auf Radfahrende auf dem Radweg sowie auf Kfz-Fah-
rende auf der Fahrbahn freizuhalten. Es ist daher sicherzustellen, 
dass die erforderlichen Sichtfelder für die Anfahrsicht nach Kap. 
6.3.9.3 der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) freige-
halten werden. 
 
 
 
 
 
Hierzu sind im B-Plan entsprechende zeichnerische und/ oder textli-
che Festsetzung erforderlich. 
Dies gilt sowohl für die geplante Einmündung der Quererschließung 
als auch für evtl. geplante Grundstückszufahrten von der Jülicher 
Straße aus. 
 
Hierbei sind folgende Maße zu beachten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verweis auf Stellungnahme der Verwaltung unter 4.1.  
 
 
 
Die für die Anbindung der Plangebietserschließung an die Jülicher 
Straße erforderlichen Kosten werden vom Erschließungsträger ge-
tragen.  
 
 
 
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung werden die erforderlichen 
Sichtfelder gemäß RASt berücksichtigt. Gemäß Verkehrsuntersu-
chung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP) 14, IVV, 
Aachen, 29.11.2024, weist der Knotenpunkt „Jülicher Straße / Plan-
straße 1“ unter Berücksichtigung der erhobenen Fuß- und Radver-
kehrsmengen auf der Ostseite der Jülicher Straße eine gute bis be-
friedigende Verkehrsqualität auf. Hierbei wurde analog zum Kno-
tenpunkt „Jülicher Straße / Schubertweg“ angenommen, dass der 
Fuß- und Radverkehr gegenüber den ein- und ausbiegenden Kfz-
Strömen Vorrang erfährt. Damit kann die Einmündung gemäß Gut-
achten ohne weiteren Ausbau der Jülicher Straße leistungsfähig 
betrieben werden.  
 
Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden gemäß Erschlie-
ßungsplanung im Bebauungsplan festgesetzt. Die Sichtfelder lie-
gen vorrangig außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes, werden aber trotzdem nachrichtlich in den Rechtsplan 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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- Schenkellänge des Sichtfeldes auf den Radweg: 30 m 
- Schenkellänge des Sichtfeldes auf bevorrechtigte Kfz auf der 

Fahrbahn: 70 m. 
 

Hierzu ist ein Nachweis zu führen und der StädteRegion als Baulast-
trägerin der K 33 zur Genehmigung vorzulegen. Der Antrag auf Ge-
nehmigung ist zu richten an: StädteRegion Aachen 
Die Anzahl der Grundstückszufahrten ist wegen des Gefährdungspo-
tentials so gering wie möglich zu halten und im weiteren Verfahren 
mit der StädteRegion als Straßenbaulastträgerin der K 33 Jülicher 
Straße abzustimmen. 

übernommen.  
 
 
 
 
 
 
Vom Plangebiet des Vorhaben- und Erschließungsplans erfolgen 
keine Zufahrten zur Jülicher Straße. Lediglich von der Bestandsbe-
bauung (Hausnummern 86-90) sind Zufahrten zur Jülicher Straße 
möglich und bereits heute vorhanden. Die Feuerwehrzufahrt im 
Norden soll durch eine Ampelanlage gesichert werden, um ein ge-
fahrenloses Ausfahren der Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten.  

 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

8. IHK Aachen - Schreiben vom 13.09.2024 

8.1 Gegen die Absicht, mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 14 
das Areal "Jülicher Straße I Friedensstraße" in eine Nachnutzung zu 
bringen bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Aachen grundsätzlich keine Bedenken. 

Es wurden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

8.2 Allerdings gehen durch Planung - insbesondere im Rahmen der pa-
rallel durchgeführten Änderung des Flächennutzungsplans- bisher 
gewerblich genutzte bzw. für eine gewerbliche Nutzung vorgese-
hene Flächen verloren. Das bezieht sich nicht nur auf das Plangebiet 
selbst, sondern insbesondere auch auf östlich davon gelegene Flä-
chen, die vom FNP mit überplant werden. 
 
Da insgesamt aber ein Mangel an Gewerbeflächen - nicht nur in  
Eschweiler, sondern in der StädteRegion Aachen - festzustellen ist, 
sollten diese an anderer Stelle im Stadtgebiet ersetzt werden. 

Aufgrund des hohen Wohnraumbedarfs, der zentralen Lage und der 
guten Anbindung des Plangebietes sollen die Flächen südlich des 
neuen Standortes für die Hauptfeuerwache zu Wohnbauflächen 
entwickelt werden. Zur planerischen Konfliktbewältigung aufgrund 
der heranrückenden Wohnbebauung werden im Rahmen der 28. 
Flächennutzungsplanänderung östlich angrenzende gewerbliche 
Bauflächen ebenfalls in Wohnbauflächen geändert.  
Im Bereich des Kraftwerkes sollen zudem neue gewerbliche Bauflä-
chen geschaffen werden.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

9. ASEAG - Schreiben vom 12.07.2024 

 Seitens der ASEAG bestehen grundsätzlich keine Bedenken hinsicht-
lich der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 14 -
Jülicher Straße/Friedensstraße-. 

Aufgrund der bestehenden Haltestellen an der Jülicher Straße ist 
eine ausreichende Erschließung durch den öffentlichen Personen-
nahverkehr gewährleistet. Die geplante Anbindung an die Jülicher 

Die Stellung-
nahme wird zur 
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Das Gebiet ist ausreichend durch die an der Jülicher Straße liegende 
Haltestelle Liebfrauenstraße durch den Öffentlichen Personennah-
verkehr erschlossen. Von hier bestehen umsteigefreie Verbindungen 
Richtung Eschweiler Bushof und Dürwiß. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die beiden Haltestellen noch nicht 
vollständig barrierefrei ausgebaut sind. Für die vollständige Barriere-
freiheit sind Leitelemente in den Haltestellenbereich zu integrieren.  

Straße ist so dimensioniert, dass sie bei Bedarf von Bussen befah-
ren werden kann.  
Die Barrierefreiheit von ÖPNV-Haltestellen ist generell nicht Rege-
lungsinhalt von Bebauungsplänen.   

Kenntnis ge-
nommen.  

10. Amprion GmbH - Schreiben vom 12.08.2024 

 Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes liegt in einem Ab-
stand von ca. 330 m südlich zur im Betreff genannten Höchstspan-
nungsfreileitung von Amprion. Der zur Wohnbebauung vorgesehene 
Abschnitt, wie in der Karte des Vorhaben- und Erschließungsplans 
Jülicher Straße I Friedensstraße dargestellt, liegt in einem Abstand 
von mehr als 400 m zur Freileitung.  
Gegen das Baugebiet südlich der BAB A 4 bestehen aus Sicht von 
Amprion daher keine Bedenken. 

Es wurden keine Bedenken geäußert.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  

11. Deutsche Telekom GmbH - West - Schreiben vom 17.07.2024 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG- 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinf-
rastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommuni-
kationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets einer Prü-
fung vorbehalten. 
Es wird zum Zweck der Koordinierung um Mitteilung gebeten, welche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Telekom GmbH bleibt freigestellt, eine derartige Prüfung durch-
zuführen. Die aufgeführten Aspekte sind nicht Bestandteil der Bau-
leitplanung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahmen wer-
den zur Kennt-
nis genommen.  
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bekannten Maßnahmen im Bereich des Plangebietes stattfinden 
werden. 
Bei positivem Ergebnis der Prüfung wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versor-
gung des Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland GmbH nur 
bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung mög-
lich ist. Es wird daher folgendes beantragt sicherzustellen, dass 
 
- für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschlie-
ßungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nut-
zung der künftigen Straßen und Wege möglich ist. 
 
 
- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten 
der Telekom Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzuset-
zen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird. 
 
 
- eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung 
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Er-
schließungsträger erfolgt, 
 
- die geplanten Verkehrswege in Lage und Verlauf nicht mehr verän-
dert werden 
 
 
- dem Vorhabenträger auferlegt wird, dass dieser für das Vorhaben 
einen Bauablaufzeitenplan aufstellt.  
 
 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung 
der Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung 
mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Ver-
sorger ist es dringend erforderlich, dass sich rechtzeitig, mindestens 
3 Monate vor Baubeginn, mit der Deutschen Telekom GmbH in Ver-
bindung gesetzt wird. 
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12. EBV GmbH - Schreiben vom 10.09.2024 

 Zum Bebauungsplanverfahren werden keine Bedenken erhoben. 
Eine Kennzeichnung nach § 9 (5) 2. BauGB halten wir für nicht erfor-
derlich. 

Es wurden keine Bedenken geäußert. Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

13. Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH – Schreiben vom 23.09.2024 

 Zuständigkeitshalber wurde die Anfrage an folgende Dienststelle zur 
Beantwortung abgegeben: Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr hat mit Schreiben vom 16.07.2024 geantwor-
tet. (siehe Stellungnahme unter 2.)  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

14. Open Grid Europe GmbH (über PLEdoc) – Schreiben vom 12.07.2024 

 Es wird mitgeteilt, dass die von PLEdoc verwalteten Versorgungsla-
gen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von 
der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:  

 OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

 Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, 
Schwaig bei Nürnberg 

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 
(METG), Essen 

 Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. 
KG (NETG), Dortmund 

 Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

Keine Betroffenheit.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

15. GasLINE GmbH (über PLEdoc) – Schreiben vom 12.07.2024  

15.1 Versorgungsleitungen der GasLINE GmbH sind im Plangebiet nicht 
betroffen.  

Keine Betroffenheit.  Die Stellung-
nahme wird zur 
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Kenntnis ge-
nommen.  

15.2 Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Plangebietes eine 
Produktenleitung I Kabelschutzrohranlage verläuft, die von nachfol-
gender Gesellschaft beauskunftet wird: 
GasLINE Trasse in Zuständigkeit der Autobahn GmbH des Bundes – 
Niederlassung Südwest· Fachcenter für Informationstechnik und -
Sicherheit  

Die angesprochene Kabelschutzrohranlage verläuft außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes innerhalb des aufge-
schütteten Lärmschutzwalls für die Bundesautobahn A4.   

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  

16. Regionetz GmbH – Schreiben vom 12.07.2024 

 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden 
sich Versorgungsanlagen der Regionetz GmbH. 
Diese Anlagen dürfen nicht überbaut und überpflanzt werden. 
Zu den Versorgungsanlagen müssen folgende Regel-Mindestab-
stände eingehalten werden: 
 
Bei Strom- /Signalkabeln: 0,30 m  
11 0-kV-Kabeln: 1,00 m 
Gas- und Wasserrohrleitungen DN < 300: 0,50 m 
Gas- und Wasserrohrleitungen DN > 300: 0,80 m 
 
Falls oben angeführte Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen 
der Regienetz GmbH ausnahmsweise nicht eingehalten werden kön-
nen, ist eine besondere Abstimmung mit der entsprechenden Fach-
abteilung der Regionetz GmbH durchzuführen. 
Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau der Versorgungslei-
tungen liegt, ist zwischen Grabenwand und den Versorgungsleitun-
gen ein ausreichender seitlicher Abstand einzuhalten, so dass eine 
Gefährdung der Anlagen mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Es ist be-
sondere Sorgfalt auf den Grabenverbau und die Verfüllung zu legen, 
um ein Nachsacken des Bodens und hierdurch einen Bruch der Ver-
sorgungsleitungen zu vermeiden. 
Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die vorhandenen Versor-
gungsanlagen nicht durch äußere Einwirkungen, z. B. Erschütterun-
gen, Setzungen, Lasten usw., beschädigt werden. 

Gemäß der Planunterlagen Stand 12.06.2025 gemäß einer Planaus-
kunftsanfrage befinden sich innerhalb des Plangebietes folgende 
Versorgungsleitungen der Regionetz GmbH: 
 
10 kV Mittelspannungskabel (außer Betrieb, Lage unbekannt) 
10 kV Mittelspannungskabel  
1 kV Niedrigspannungskabel  
Gasleitung (außer Betrieb)  
Gasleitung 100 St  
TK-Trasse  
Wasserleitung 80 GG  
Wasserleitung (außer Betrieb)  
 
Die vorgenannten Leitungen resultieren aus der gewerblichen Nut-
zung der Flächen und können insbesondere aufgrund der zukünfti-
gen Tiefgaragennutzungen nicht an den heutigen Standorten gesi-
chert werden.  
Die erforderliche Abstimmung mit der Regionetz GmbH zur Verle-
gung der Leitungen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung.  
 
 
 
 
 
 

Die Stellung-
nahmen wer-
den zur Kennt-
nis genommen. 
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Bei Setzungen wird die Regionetz GmbH die Versorgungsleitungen 
auf Kosten des Verursachers regelmäßig überprüfen. 
ln Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist Handschachtung erfor-
derlich. 
 
Es wird um frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Regionetz GmbH zur 
Erschließung des Gebietes mit Trinkwasser und Versorgung mit 
elektrischer Energie gebeten. Es wird davon ausgegangen, dass um-
fangreiche Maßnahmen (ggf. auch außerhalb des Gebietes) nötig 
sind.  
 
Auf dem Gebiet befinden sich z.Zt. Versorgungseinrichtungen der 
Regionetz. Diese sind für die Versorgung des umliegenden Gebiets 
unerlässlich. Es wird um Beachtung gebeten.  

 
 
 
 
 
Die Erschließung des Plangebietes mit Trinkwasser und elektrischer 
Energie ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die 
entsprechende Abstimmung erfolgt im Rahmen der Erschließungs-
planung.  
 
 
Eventuelle Versorgungseinrichtungen stehen im Zusammenhang 
mit den vorhandenen Versorgungsleitungen und können wie die 
Leitungen nicht an den heutigen Standorten gesichert werden. Die 
erforderliche Abstimmung erfolgt im Rahmen der weiterführenden 
Planung.  

17. Thyssengas GmbH - Schreiben vom 15.07.2024 

17.1 Innerhalb der o.g. Bauleitplanung verläuft die stillgelegte Gasfernlei-
tung L038/002/000 Bl. 14 bis 16 der Thyssengas GmbH.  
 
Die Gasfernleitung liegt innerhalb eines 8,0 m breiten Schutzstreifen 
(beidseitig 4,0 m), in dem aufgrund technischer Vorschriften be-
stimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt sind. Stillgelegte Gas-
fernleitungen sind bis zur Freigabe durch den Leitungsbetreiber wie 
in Betrieb befindliche Leitungen zu behandeln. 
Es gelten die DGUV Regel 100-500 „Betreiben von Arbeitsmitteln" Ka-
pitel 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen" sowie ergänzend die Thyssen-
gas-Richtlinie GL 268-502 „Außerbetriebnahme und Stilllegung von 
Gasleitungen" und bei Demontage der Leitung die Thyssengas-
Richtlinie GL 161-501 „Anweisungen zur Demontage, zum Transport 
und zur Entsorgung von Gasleitungen, Anlagen und Bauteilen". Die 
Thyssengas GmbH weist vorsorglich darauf hin, dass aus Sicher-
heitsgründen die Demontage nur von Thyssengas vorgenommen 
werden darf. 
Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht möglich, da das Er-

In den Bebauungsplan wird unter IV. 19. „Unterirdische Leitungen“ 
ein Hinweis auf die Gasfernleitung und die einzuhaltenden Be-
schränkungen innerhalb des Schutzstreifens aufgenommen. Zu-
dem wird die Gasfernleitung sowie der 8,0 m breite Schutzstreifen 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen und mit einem 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) zugunsten der Thyssengas 
GmbH belastet. Das GFL wird im Bebauungsplan unter I.5.2 „Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht“ festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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richten von geschlossenen Bauwerken und sonstigen baulichen An-
lagen (inklusiv Fundamente, Gebäude, Garagen, Carports, Zäune, 
Lärmschutzwände, Überdachungen, etc.) jeglicher Art innerhalb des 
Schutzstreifens gemäß den für diese Leitung gültigen Regeln des 
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) nicht ge-
stattet ist. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vor-
genommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Gasfern-
leitung beeinträchtigt oder gefährden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Maßnahmen, auch außerhalb 
des Schutzstreifens, die Auswirkungen auf den Bestand und den Be-
trieb der Versorgungsanlagen haben könnten, frühzeitig unter Vor-
lage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Längenschnitte, Querpro-
file, etc.) anzuzeigen sind, damit geprüft werden kann, ob die jeweils 
angezeigte Maßnahme in der geplanten Form durchgeführt werden 
kann oder Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an der jeweili-
gen Versorgungsanlage erforderlich werden. 
Diese Unterlagen müssen entsprechend frühzeitig der Thyssengas 
GmbH zur Verfügung gestellt werden, damit ein ausreichender Zeit-
raum zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme verbleibt. 
 
Dem Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefes-
tigter Oberfläche in Längs- bzw. Querrichtung kann die Thyssengas 
GmbH nur nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen -wie Aus-
legen von Baggermatratzen oder dergleichen- zustimmen. 
Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt 
GW 125 (M) sowie des Merkblattes der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die wei-
tere Entwicklung des Stammdurchmessers zu wählen. Um die Gas-
fernleitung vor Beeinträchtigungen durch Wurzelwuchs zu schützen 
und eine gefährdungsfreie Lebensdauer der Bäume zu gewährleis-
ten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Leitungsaußenkante und 
Stammachse nicht unterschritten werden. 
 
Frühzeitig im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung im Bereich 
der Gasfernleitungen, ist vom Veranlasser der Maßnahme durch Vor-
lage detaillierter Projektpläne (Grundrisse, Längenschnitte, Querpro-
file) eine aktuelle Leitungsauskunft über https://portal.bil-leitungs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abstimmung mit der Thyssengas GmbH und die Berücksichti-
gung der genannten Sicherungsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der 
Ausführungsplanung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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auskwnft.de einzuholen, damit die Thyssengas GmbH aktuelles Plan-
werk übergeben und die Gasfernleitung im Anschluss durch den 
Netzbetrieb vor Ort angezeigt werden kann. Diese Unterlagen müs-
sen frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, so dass ein ausreichen-
der Zeitraum zur Prüfung und Stellungnahme verbleibt. 
 
Nachfolgende Sicherungsmaßnahmen sind im Voraus zu berücksich-
tigen: 
 
1. Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten dürfen nur dann ma-
schinell erfolgen, wenn über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 m ge-
währleistet ist und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro Auf-
standsfläche den Wert von 8,5 N/cm2 nicht überschreiten, einge-
setzt werden. 
 
2. Bei Näherungen im Horizontalabstand unter 1 ,0 m und im Vertikal-
abstand unter 0,5 m zu den Anlagen der Thyssengas GmbH dürfen 
Erdarbeiten nur von Hand ausgeführt werden. 
 
3. Bei Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen bei of-
fener Bauweise sind die lichten Abstände unter Berücksichtigung der 
Leitungsdurchmesser, der örtlichen und technischen Gegebenheiten 
und der betrieblichen Belange festzulegen. 
Sie sollen 0,40 m bei Kreuzungen und in kurzen Abständen 2,0 m bei 
Parallelführungen nicht unterschreiten. 
Sollte nicht in offener Bauweise verlegt werden, ist das Verfahren mit 
der Thyssengas GmbH im Detail abzustimmen, die Abstände zur Lei-
tung und die begleitende Einmessung festzulegen. Dieses hat recht-
zeitig einige Werktage vor Baubeginn zu erfolgen. 
 
4. Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen 
erforderlich. Falls die max. zulässige resultierende Schwingungsge-
schwindigkeit V 30 mm/sec überschritten wird, sind Maßnahmen zur 
Reduzierung der Schwingungsgefährdung vorzusehen. Verbleibende 
Spundwände können in einem lichten Abstand von 2,0 m, Spund-
wände, die wieder gezogen werden, in einem lichten Abstand von 1,0 
m zur Gasfernleitung gesetzt werden. 
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5. Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Lei-
tungsabschnitte vorsorglich freizulegen, um den Pressvorgang in 
den Leitungsbereichen beobachten zu können. Die Pressgruben sind 
in Absprache an Ort und Stelle festzulegen. 
 
6. Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile, ein-
schließlich Begleitkabel, sind durch eine Holzummantelung o.ä. so zu 
sichern, dass die Rohrisolierung vor mechanischen Beschädigungen 
geschützt wird. 
 
7. Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb des Schutz-
streifens anzuordnen. 
8. Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei 
die freigelegte Leitungslänge das Maß von max. 3 m (Stützweite) 
nicht überschreiten darf. Bei der Verfüllung des Rohrgrabens muss 
die Leitung in einer Schichtdicke von mindestens 0,2 m allseitig in 
Sand eingebettet werden. 
 
9. Bodenabtrag bzw. -auftrag ist nur bis zu einer verbleibenden Ge-
samtüberdeckung der Leitung von mindestens 1,0 m bis höchstens 
1,5 m erlaubt. 
 
10. Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauelementen sind 
im Leitungsschutzstreifen nicht gestattet. 
 
11. Der Zustand der Rohrisolierung ist frühzeitig vor Baubeginn durch 
eine Intensivmessung auf eventuelle Schäden zu überprüfen, die ggf. 
vorher zu beseitigen sind. 
 
12. Muldenversickerung ist im Leitungsschutzstreifen nicht gestat-
tet. Um das Ausspülen der Gasfernleitung zu verhindern, sind Sicker-
gräben bzw. Sickermulden außerhalb des Schutzstreifens zu planen. 
 
13. Zusätzliche Auflagen:  Weitergehende Sicherungs- und/bzw. An-
passungsmaßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden kön-
nen, behält die Thyssengas GmbH sich ausdrücklich vor. 
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Es soll sichergestellt werden, dass die Gasfernleitung durch das Vor-
haben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt wird. Bauarbei-
ten im Schutzstreifenbereich der Ferngasleitung dürfen auf Grund-
lage dieser Planungsanfrage nicht erfolgen. 

17.2 Es ist zu berücksichtigen: dass,  
 
1. die Gasfernleitung nachrichtlich inklusiv des Schutzstreifens als 
mit Leitungsrecht zu belastende Fläche der Thyssengas GmbH dar-
gestellt wird, 
 
2. in der textlichen Begründung auf die Gasfernleitung hingewiesen 
wird, 
 
3. die Gasfernleitung bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen be-
rücksichtigt wird, 
 
 
 
 
4. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen sowie die allgemeine Schutzanwei-
sung für Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH Anwendung findet, 
 
 
5. die Thyssengas GmbH am weiteren Verfahren beteiligt wird.  
 

 
 
1. und 2.: Verweis auf Stellungnahme der Verwaltung unter Punkt 
17.1.  
 
 
 
 
 
3.: Eine Regelung der Durchführung bei nachfolgenden Bau- und 
Erschließungsmaßnahmen ist nicht Gegenstand des Bauleitpla-
nung.  
 
 
 
4.: Die genannten Aspekte werden im Rahmen des Bebauungspla-
nes berücksichtigt (Verweis auf Stellungnahme der Verwaltung un-
ter 17.1). Die allgemeinen Schutzanweisungen sind im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu beachten. 
 
5.: Die Thyssengas GmbH wird im weiteren Verfahren beteiligt.  

 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

18. WVER Wasserverband Eifel-Rur - Schreiben vom 10.09.2024 

 Geplant ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 14 "Jülicher 
Straße/Friedensstraße" sowie die 28. Änderung des Flächennut-
zungsplans "Nördlich Dreiers Gärten" in Eschweiler. Auf der 4 ha gro-
ßen Fläche sollen etwa 2 ha für ein Wohnquartier genutzt werden. Die 
verbleibende Fläche ist als Standort für die Hauptfeuerwache der 
Stadt Eschweiler vorgesehen.  
Das Entwässerungskonzept ist im weiteren Verfahren mit dem WVER 

Für den Bebauungsplan 14 wurde ein Entwässerungskonzept erar-
beitet. Dieses Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Beteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgelegt. 

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 
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abzustimmen. 
 
 
 

19. GASCADE Gastransport GmbH - Schreiben vom 31.07.2024 

19.1 Die Antwort erfolgt auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie 
NEL Gastransport GmbH. 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung 
wird mitgeteilt, dass die Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 

Keine Betroffenheit.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

19.2 Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese 
die Anlagen der GASCADE nicht beeinträchtigen und nicht im 
Schutzstreifen dieser Anlagen stattfinden werden. Sollten externe 
Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, 
sind diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur Stel-
lungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begrün-
dung oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend. 

Der notwendige externe Ausgleich wird im Rahmen des Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrags bilanziert. Nach Umsetzung des 
Bebauungsplanes verbleibt ein Defizit von 35.176 Biotopwertpunk-
ten auf Grundlage der Methode Ludwig. Die erforderlichen externen 
Ausgleichsmaßnahmen für die Fläche für den Gemeinbedarf sind 
über das Ökokonto der Stadt Eschweiler auszugleichen. Die erfor-
derlichen externen Ausgleichsmaßnahmen für den Bereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes werden vertraglich vereinbart.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

19.3 Es wird darauf hingewiesen, dass sich Kabel und Leitungen anderer 
Betreiber in diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind ge-
sondert zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und eventuel-
len Auflagen anzufragen. 

Die Betreiber anderer Kabel und Leitungen, soweit bekannt, wurden 
bereits am Verfahren beteiligt.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.   

20. Plusnet (EnBW) - Schreiben vom 03.09.2024  

 Der Funklink der Plusnet (EnBW) verläuft nicht durch den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes. 

Keine Betroffenheit.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen.  

21. Vodafone West GmbH - Schreiben vom 02.09.2024 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan 14 – Jülicher Straße / Friedensstraße –   Anlage 2 der VV 214/26 
Frühzeitige Beteiligung 
 

08.04.2026  Seite 29 von 29 

 Es müssen zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Vodafone 
Deutschland GmbH und Vodafone GmbH I Vodafone West GmbH an-
gefordert werden. 
Gemäß der Planauskünfte befindet sich der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes außerhalb des Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Versorgungsgebietes. 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Kabeltrassen 
der Vodafone West GmbH.  

Gemäß Planauskünfte befinden sich weder Trassen der Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH noch der Vodafone West GmbH innerhalb 
des Plangebietes.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

 


